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378B-0320 

Hinweise und Verbraucherinformationen der Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine 
Versicherung AG 
 
Allgemeine Hinweise 
Eine Ausfertigung des Versicherungsantrages wird Ihnen unverzüglich nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung zur Verfügung gestellt. 
Die einzelnen Versicherungsverträge sind rechtlich selbständig und voneinander unabhängig. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
regeln sich nach dem Antrag, dem Versicherungsschein sowie den Vertragsgrundlagen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Die folgende Widerrufsbelehrung gilt nicht, wenn die Laufzeit Ihres Versicherungsvertrages weniger als einen Monat beträgt. 
 

 
Widerrufsbelehrung nach § 8 VVG 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung 
mit den §§ 1 und 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG Widerruf per Fax: 0351 4235-555 
An der Flutrinne 12 Widerruf per E-Mail: e-mail@sv-sachsen.de 
01139 Dresden 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufs-
frist beginnt. Den Teil der Prämie , der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; 
dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Ist eine jährliche 
Zahlungsweise vereinbart, errechnet sich dieser Betrag aus 1/360 der Jahresprämie. Bei halbjährlicher, vierteljährlicher oder 
monatlicher Zahlungsweise sind dementsprechend die Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, mit 1/180, 
1/90 bzw. 1/30 der Halbjahres-, Vierteljahres- bzw. Monatsprämie zu multiplizieren. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

 
Einwilligungserklärung zur Einlösung des Erstbeitrages 
Ich stimme zu, dass der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) unverzüglich nach Aushändigung des Versicherungs-
scheines fällig wird, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Es besteht somit sofortiger 
Versicherungsschutz nach Zahlung des Einlösungsbeitrages. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht 
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Sind wir zum Einzug der Beiträge durch Lastschrift ermächtigt, gilt die Versicherung 
als eingelöst, wenn das Konto am Fälligkeitstag des Einlösebeitrages ausreichend gedeckt ist. 
 
 

 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Erstübermittlung an den Vermittler 
Damit Sie jederzeit optimal betreut werden können, werden Ihre Antrags- und Vertragsdaten (z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Art und Inhalt des Versicherungsvertrages) dem jeweils betreuenden Vermittler zur Verfügung gestellt und von ihm verwendet, 
soweit dies zum ordnungsgemäßen Durchführen der Versicherungsangelegenheiten (Zweck: z. B. Beantworten von Anfragen, 
Erfüllen von Beratungspflichten, Entgegennahme von Vertragserklärungen, Bearbeiten von Vertragsänderungen, Unterstützung im 
Versicherungsfall, Abwickeln des Versicherungsvertrags) erforderlich ist. Eventuell erhobene Gesundheitsdaten werden nicht über-
mittelt, es sei denn hierzu liegt eine Einwilligung vor. Gesetzliche Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt. 
 
Die Einwilligung schließt vom Vermittler beschäftigte angestellte und selbständige Mitarbeiter ein, soweit sie mit der Versiche-
rungsvermittlung befasst sind. Im Falle des Wechsels eines betreuenden Vermittlers werden wir Sie grundsätzlich vorab infor-
mieren. 
 
Widerspruchsrecht zur datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Erstübermittlung an den Vermittler 
Sie können dem Übermitteln und Verwenden Ihrer Antrags- und Vertragsdaten an Vermittler mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 
teilweise widersprechen. Einen Widerspruch richten Sie bitte schriftlich, mündlich oder in Textform an: Sparkassen-Versicherung 
Sachsen Allgemeine Versicherung AG, An der Flutrinne 12, 01139 Dresden, Tel. 0351 4235-0, Fax: 0351 4235-555, 
E-Mail: e-mail@sv-sachsen.de. Das Widerspruchsrecht steht auch einer versicherten Person zu. 
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Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
 
Ansprechpartner bei Beschwerden 
Sind Sie mit unseren Leistungen, Produkten oder Services nicht zufrieden? Bei Anregungen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie 
sich bitte an Ihren Berater oder direkt an die Sparkassen-Versicherung Sachsen: 
 
Telefonisch   0351 4235-680  
Fax 0351 4235-555 
E-Mail  beschwerde@sv-sachsen.de 
Internet  www.sv-sachsen.de/beschwerde  
Brief  An der Flutrinne 12, 01139 Dresden 
 
Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren: 
Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie das 
kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren beim Versicherungsombudsmann in Anspruch nehmen. Es gilt die 
Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns. 
 
Den Versicherungsombudsmann können Sie erreichen: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Die Möglichkeit, Ihrerseits den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von der Durchführung eines Beschwerdeverfahrens unberührt. 
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Belehrung zu den Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 5 VVG 
 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber 
der Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG, An der Flutrinne 12, 01139 Dresden in Textform nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Kfz-Versicherung  
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG 
Deutschland 
 
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen 
Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen 
(Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Kfz-Versicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Risiken im Zusam-
menhang mit der Kfz-Nutzung.  
 
 

 

 
Was ist versichert? 

 Wir bieten Ihnen verschiedene Versiche-
rungsarten an, zwischen denen Sie in 
Abhängigkeit vom vereinbarten Tarif 
und der Fahrzeugart wählen können:  

Kfz-Haftpflichtversicherung  
 Leistet, wenn mit dem versicherten 

Fahrzeug andere geschädigt werden.  
 Ersetzt berechtigte Ansprüche. 
 Wehrt unberechtigte Forderungen ab. 
 Die Kfz-Umweltschadensversicherung 

als zusätzlicher Leistungsbaustein 
schützt Sie vor öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen nach dem Umweltscha-
densgesetz. 

Teilkasko  
 Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug. 
 Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, 

Sturm oder Glasbruch. 

Vollkasko  
 Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden 

an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder 
Vandalismus.  

Autoschutzbrief  
 Bietet organisatorische und finanzielle 

Hilfe bei Panne oder Unfall Ihres Pkw.  

Leistungsbausteine  
 Der Versicherungsschutz kann durch 

Leistungsbausteine für Pkw individuell 
erweitert werden, z. B. durch Auto-
schutzbrief, Fahrerschutz, Auslandspa-
ket oder Kasko-Plus.  

Versicherungssumme 
 Die Höhe der vereinbarten Versiche-

rungssumme je Schadenereignis kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein  
entnehmen.  

   
Was ist nicht versichert? 

 
Kfz-Haftpflichtversicherung  

x Schäden an Ihrem eigenen Fahr-
zeug. 

x Ansprüche aus der Kfz-Umwelt-
schadensversicherung, die auch 
ohne Rückgriff auf das Umwelt-
schadensgesetz gegen Sie geltend 
gemacht werden können.  
 

Teilkasko 

x Schäden an Ihrem Fahrzeug durch 
Unfall oder Vandalismus.  
 

Vollkasko 

x Schäden an Ihrem Fahrzeug durch 
Verschleiß.  
 

Autoschutzbrief 

x Fahrzeugreparaturen, die über die 
Pannenhilfe hinausgehen.  
 

   
  

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Nicht alle denkbaren Fälle sind 
versichert. Vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen sind z. B.: 

! Vorsätzlich herbeigeführte Schä-
den, 

! Schäden, die bei der Teilnahme an 
genehmigten Rennen entstehen,   

! Schäden an der Ladung. 
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Wo bin ich versichert? 
 Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 

außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union  
gehören. 

 Haben wir Ihnen eine Grüne Karte ausgehändigt, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropäi-
schen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. 
 

 
 

 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Sie müssen alle Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. 

- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
- Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich än-

dern, müssen Sie uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann. 
- Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer. 
- Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahr-

erlaubnis.  
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an. Sie sind außerdem verpflichtet, so weit 

wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 
Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
 

 
 

 
 

 
Wann und wie zahle ich?  

Der erste oder einmalige Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
Sie müssen diesen Beitrag dann unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zah-
len. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Je nach Vereinbarung 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag 
überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 
 

 
 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig und vollständig 
gezahlt haben. Haben wir Ihnen vorläufigen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den 
endgültigen Versicherungsschutz über, sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt 
haben. 
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Sie verlängert sich danach automa-
tisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen. 
 

 
 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und 
zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens einen Monat vor dem 
Ende der Vertragsdauer geschehen). Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kün-
digen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich. Dann endet die Versicherung schon vor 
Ende der vereinbarten Dauer. 
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Allgemeine Informationen (SAS) 
 
1. Identität des Versicherers 

Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG (SAS), An der Flutrinne 12, 01139 Dresden 
Sitz: Dresden, Deutschland 
Registergericht Dresden HRB 7876 
Vorstand: Gerhard Müller (Vorsitzender), Dr. Mirko Mehnert, Dragica Mischler 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Joachim Hoof 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist der Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung in allen ihren Arten. Die Gesellschaft ist 
ohne Rücksicht auf das Geschäftsgebiet berechtigt, Rückversicherung zu gewähren. Die Gesellschaft kann für andere Gesellschaften 
Versicherungen vermitteln. 
 
Zuständige Aufsichtbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bereich Versicherungen, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn. 
 
3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung entnehmen Sie bitte dem Vorschlag oder Antrag und dem Produktinformations-
blatt. Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt eines Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leistungspflicht. Weitere 
Einzelheiten zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers sind in den maßgeblichen Allgemeinen Bedingun-
gen, Besonderen Bedingungen, Sonderbedingungen, Zusatzbedingungen, Sicherheitsvorschriften und Klauseln geregelt, die Sie vor 
Vertragsschluss zur Kenntnisnahme erhalten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
4. Gesamtbeitrag der Versicherung 

Den Gesamtbeitrag der Versicherung entsprechend der gewünschten Zahlweise können Sie dem jeweiligen Vorschlag oder Antrag 
entnehmen. In dem Beitrag ist die gesetzliche Versicherungsteuer enthalten. 
 
5. Zusätzlich anfallende Kosten 

Für den Abschluss des Versicherungsvertrages werden keine weiteren Gebühren und Kosten erhoben. Im Fall des Zahlungsverzugs 
können wir eine Mahngebühr in Höhe von 5 EUR verlangen. Sollte es zu einem gerichtlichen Mahnverfahren kommen, entstehen 
weitere Gebühren. Deren Höhe ist abhängig vom Forderungsbetrag. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für einen 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in Rechnung gestellt werden. 
 
6. Zahlung und Erfüllung 

Die vereinbarte Zahlweise und Angaben zur Fälligkeit des Beitrags entnehmen Sie bitte dem Vorschlag oder Antrag sowie den maß-
geblichen Allgemeinen Bedingungen. 
 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. Haben Sie mit uns zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart, müssen Sie zum Zeitpunkt der Fällig-
keit des Beitrags für eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto sorgen. 
 
7. Zustandekommen des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des 
Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines 
durch Zahlung des Erstbeitrages, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt 
eingefordert, dann aber ohne Verzug gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Eine Frist, während 
der Sie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht. 
 
8. Widerrufsbelehrung nach § 8 VVG 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung 
mit den §§ 1 und 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG, An der Flutrinne 12, 01139 Dresden 
Widerruf per Fax: 0351 4235-555 
Widerruf per E-Mail: e-mail@sv-sachsen.de 
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Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-
halten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Ist 
eine jährliche Zahlungsweise vereinbart, errechnet sich dieser Betrag aus 1/360 der Jahresprämie. Bei halbjährlicher, viertel-
jährlicher oder monatlicher Zahlungsweise sind dementsprechend die Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestan-
den hat, mit 1/180, 1/90 bzw. 1/30 der Halbjahres-, Vierteljahres- bzw. Monatsprämie zu multiplizieren. Die Erstattung zurückzu-
zahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 

9. Laufzeit 

Einzelheiten zur Laufzeit Ihres Vertrages entnehmen Sie bitte dem Vorschlag oder Antrag. 
 

10. Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist zum vereinbarten Ablauf 
gekündigt werden. Bei kurzfristigen Verträgen bzw. Verträgen mit einem Einmalbeitrag endet der Vertrag mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt. Ansonsten verlängert er sich jeweils um ein Jahr. Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den 
Vertrag schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss spätestens drei 
Monate, in der Kraftfahrzeugversicherung spätestens 1 Monat, vor dem jeweiligen Ablauf erklärt werden. 
 

Der Versicherungsvertrag kann beendet/gekündigt werden u. a.: 

- im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern) 
- bei Wegfall des Risikos (von beiden Vertragspartnern) 
- bei Beitragserhöhung nach § 40 VVG (von Ihnen als Versicherungsnehmer) 
 

Nähere Informationen können Sie auch Ihren Allgemeinen Bedingungen entnehmen. 
 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für alle Streitigkeiten, die das Vertragsverhältnis betreffen, auch für vorvertragliche, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Gerichtsstand ist in ihren Allgemeinen Bedingungen geregelt. 
 

12. Sprache 

Die Vertragsbedingungen und die vorliegenden Informationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während 
der Laufzeit des Vertrages erfolgt in deutscher Sprache. 
 

13. Ansprechpartner bei Beschwerden 

Sind Sie mit unseren Leistungen, Produkten oder Services nicht zufrieden? 
Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder direkt an die Sparkassen-Versicherung Sachsen: 

Telefonisch: 0351 4235-680 
Fax: 0351 4235-555 
E-Mail: beschwerde@sv-sachsen.de 
Internet: www.sv-sachsen.de/beschwerde 
Brief: An der Flutrinne 12, 01139 Dresden 
 

14. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann. Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie das 
kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren beim Versicherungsombudsmann in Anspruch nehmen. Es gilt die 
Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns. 
 

Den Versicherungsombudsmann können Sie erreichen: 

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin, 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de, 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 

Die Möglichkeit, Ihrerseits den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von der Durchführung eines Beschwerdeverfahrens unberührt. 
 

15. Möglichkeit der Aufsichtsbeschwerde 

Mit Beschwerden können Sie sich auch an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de, 
Internet: www.bafin.de 
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Besondere Bedingungen für den Unfallmeldedienst  
 
 
Die besonderen Versicherungsbedingungen für den Unfallmeldedienst ergänzen die Regelungen der Kfz-Versicherung für Ihren für 
Ihren Personenkraftwagen (Pkw) zur Eigenverwendung. Soweit nachfolgend nicht eine Sonderregelung getroffen ist, gelten die Allge-
meinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 2015) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
1 Was leisten wir? 

Der Unfallmeldedienst ermöglicht die technisch unter-
stützte Meldung eines Notfalls, Unfalls oder einer 
Panne mit dem versicherten Fahrzeug im Straßen-
verkehr in der Bundesrepublik Deutschland. 

1.1 Bestandteile des Unfallmeldedienstes 
Der Unfallmeldedienst setzt sich aus folgenden Kompo-
nenten zusammen:  
- einem Unfallmeldestecker, 

- der Unfall- / Pannenmelde-App  
(nachfolgend „Unfallmelde-App“), 

- der technischen Infrastruktur zum Empfang einer 
Notfall- und Pannenmeldung sowie deren Weiter-
leitung an die Unfallmeldestelle.  

1.2 Übermittlung der Notfallmeldung 

1.2.1 Automatische Notfallmeldung 
Durch den Unfallmeldedienst wird im Falle eines Unfalls 
des versicherten Fahrzeugs innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ein automatischer Hilferuf an 
unsere Unfallmeldestelle gesandt. Sobald die Beschleu-
nigungssensoren des Unfallmeldesteckers eine unfall-
typische Veränderung des Fahrverhaltens des Fahr-
zeugs feststellen, erfolgt diese Meldung über die 
Unfallmelde-App. Die Position des Fahrzeugs wird 
dabei automatisch durch die Unfallmelde-App ermit-
telt.  
Wichtiger Sicherheitshinweis!  
Die verwendete Technik hat Leistungsgrenzen. Sie 
ersetzt nicht den eigenen Notruf, sondern dient der 
zusätzlichen Absicherung und bietet eine weitere 
Rettungschance. Sollten Sie bemerken, dass im Falle 
eines Rettungskräfte erfordernden Unfalles keine 
Ereignismeldung versendet wurde oder kein Rückruf 
durch die Unfallmeldestelle erfolgt, so informieren Sie 
unverzüglich selbst die zuständigen Rettungskräfte 
über die Notrufnummer 112. 

1.2.2 Manuelles Auslösen der Notfallmeldung  
Befinden Sie sich im Straßenverkehr mit dem Fahrzeug 
in einem Notfall, so können Sie unsere 
Unfallmeldestelle auch manuell über die Unfallmelde-
App informieren.  

1.2.3 Benachrichtigung von Rettungskräften 
Nach erfolgter Notfallmeldung werden wir versuchen, 
mit Ihnen unverzüglich eine Sprechverbindung über 
das mit dem System verbundene Smartphone aufzu-
bauen.  
Soweit Sie über die Sprechverbindung ansprechbar 
sind, werden wir die weiteren Maßnahmen mit Ihnen 
abstimmen.  
Ist keine Sprechverbindung mit Ihnen möglich, werden 
wir die Rettungsleitstelle benachrichtigen. Eine 
Benachrichtigung der Rettungsleitstelle erfolgt nicht, 
wenn die uns vorliegenden Informationen gegen die 
Annahme eines schweren Unfalls sprechen, z. B. im 
Falle der weiteren Fortbewegung des Kfz nach erfolgter 

Notfallmeldung. Hierzu werten wir die aus Ihrem Fahr-
zeug im Moment des Unfalls und im unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang erhaltenen Daten aus.  

Hinweis: 
Die Erbringung der Rettungs- und Pannenhilfeleistung 
selbst gehört nicht zu unseren Leistungen.  

1.3 Benachrichtigung der Unfallmeldestelle bei Panne 
oder Unfall ohne Erfordernis von Rettungskräften  
Sie können zudem auch bei einem Unfall oder einer 
Panne ohne Erfordernis von Rettungskräften die 
Unfallmeldestelle über Ihre Unfallmelde-App manuell 
informieren. Diese wird dann weitere Maßnahmen im 
Rahmen des mit Ihnen bestehenden Kfz-Versiche-
rungsvertrags veranlassen.  

2 Für welches Fahrzeug gilt die Leistung? 
Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete 
und für den Unfallmeldedienst registrierte Pkw. 

3 Welche Ereignisse sind versichert? 
Versicherungsschutz besteht bei einem Notfall, einem 
Unfall oder einer Panne mit Ihrem versicherten Pkw im 
Straßenverkehr. 

4 Wer ist versichert? 
Versicherungsschutz besteht für Sie und die berech-
tigten Gastnutzer des registrierten und versicherten 
Pkw. 
Außer von Ihnen kann der Unfallmeldedienst noch von 
maximal vier weiteren Personen (Gastnutzer) genutzt 
werden, sofern diese von Ihnen für die Teilnahme am 
Unfallmeldedienst freigegeben wurden und die 
Gastnutzer sich beim Unfallmeldedienst registriert 
haben.  
Alle Regelungen dieser besonderen Versicherungs-
bedingungen gelten für die Gastnutzer entsprechend.  

5 Wo besteht Versicherungsschutz? 
Versicherungsschutz besteht bei einer automatischen 
Notfallmeldung nach 1.2.1 ausschließlich in der 
Bundesrepublik Deutschland.  

6 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
Unsere Leistungspflicht setzt voraus, dass Sie die 
Bedienungsanleitung beachten und nachfolgende 
Voraussetzungen erfüllt sind.  

6.1 Fahrzeug 
- Es handelt sich um das für den Unfallmeldedienst 

registrierte und im Versicherungsschein bezeich-
nete Fahrzeug.  

- Das Fahrzeug ist als Pkw in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassen. 

- Der Unfallmeldestecker wird für das registrierte 
Fahrzeug verwendet.  

6.2 Technische Leistungsvoraussetzungen 
Um die Funktionsfähigkeit des Unfallmeldedienstes zu 
gewährleisten, müssen folgende technische Voraus-
setzungen erfüllt sein. 
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6.2.1 Funktionsfähiges Smartphone / kompatibles 
Betriebssystem /Push-Benachrichtigung 
- Das Smartphone ist eingeschaltet, verfügt über 

eine ausreichende Stromversorgung sowie ein 
kompatibles Betriebssystem (bei Android mit 
Original-Android-Distributionen) und wird von 
Ihnen entsprechend den Vorgaben der Bedie-
nungsanleitung verwahrt. Die Push-Benachrich-
tigung für die App muss aktiviert sein. 

- Ihr Smartphone ist so eingestellt und zugänglich, 
dass Sie Anrufe wahrnehmen und entgegenneh-
men können (z. B. keine Verhinderung durch 
Stummschaltung).  

6.2.2 Verbindung mit Mobilfunknetz /Aktivierung 
Standortbestimmungsfunktion 
- Das Smartphone ist mit einem Mobilfunknetz ver-

bunden und es ist gewährleistet, dass Sprachtele-
fonie und Datenversand möglich sind (z. B. ausrei-
chendes Guthaben, ausreichende Funkverbindung, 
kein „Funkloch“) und die GPS-Funktion ist verfüg-
bar. 

- Die Standortbestimmungsfunktion des Smart-
phones ist aktiviert, betriebsbereit und für die 
Unfallmelde-App freigeschaltet. 

Hinweis!  
Ist die Übertragung einer Unfallmeldung über eine 
Internetverbindung des Mobilfunkanbieters nicht mög-
lich, versucht die Unfallmelde-App, automatisch die 
Unfallmeldung durch SMS zu versenden. Apple lässt den 
automatischen SMS-Versand aus einer App nicht zu. Sie 
müssen in diesem Fall den Versand der SMS manuell 
bestätigen. Unterlassen Sie die Bestätigung, wird keine 
automatische Unfallmeldung ausgelöst.  

6.2.3 App-Download, Registrierung und Funktionstest 
- Auf dem für die Durchführung des Unfallmelde-

dienstes genutzten Smartphone wurde die Unfall-
melde-App ordnungs- und funktionsgemäß aus 
dem Google-PlayStore oder Apple-Store herunter-
geladen („Download“).  

- Sie haben die Registrierung und den Funktionstest 
entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgreich 
vorgenommen.  

- Zum Zeitpunkt des versicherten Ereignisses haben 
Sie vorhandene Software-Updates für die genutzte 
Unfallmelde-App und den Unfallmeldestecker gela-
den. 

- Zum Zeitpunkt des versicherten Ereignisses ist die 
Unfallmelde-App aktiviert. 

6.2.4 Funktionsfähiger Unfallmeldestecker und Verbindungs-
aufbau über Bluetooth  
- Der Unfallmeldestecker muss fest mit der 12-Volt-

Buchse in der Fahrer- oder Mittelkonsole (Zigaret-
tenanzünder) verbunden sein und von dieser den 
erforderlichen Strom erhalten.  

- Es muss gewährleistet sein, dass der Unfallmelde-
stecker ordnungsgemäß mit dem betreffenden 
Smartphone mittels Bluetooth verbunden ist. 

- Es wird keine Fehlermeldung durch die Unfall-
melde-App oder den Unfallmeldestecker angezeigt, 
d. h. der Unfallmeldedienst ist funktionsfähig.  

Auch bei Fehlen einer der in 6.2.1 bis 6.2.4 genannten 
Voraussetzung erbringen wir unsere Leistung, soweit 
sich das Fehlen dieser Voraussetzung nicht auf unsere 
Möglichkeit zur Leistungserbringung auswirkt.  

7 Was gilt, wenn wir aufgrund höherer Gewalt nicht 
leisten können? 
In Fällen höherer Gewalt sind wir für die Dauer und im 
Umfang der Auswirkung von der Verpflichtung zur 
Leistung befreit. Höhere Gewalt liegt z. B. vor bei Aus-
fall des satellitengestützten Ortungssystems und bei 
Störungen des Mobilfunknetzes. Ihr Recht, im Falle 
länger andauernder höherer Gewalt den Vertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. 

8 Fallen für Sie weitere Kosten an? 
8.1 Mobilfunk- und Internetkosten 

Im laufenden Betrieb des Unfallmeldedienstes fallen 
keine Mobilfunk- und Internetkosten an. Mobilfunk- 
und Internetkosten entstehen jedoch 

- bei einer Übertragung des Datensatzes im Notfall-, 
Unfall- oder Pannenfall per Internet oder SMS und 
für den Sprachaufbau, 

- für die bei Download, Registrierung und Software-
update erforderliche Internetverbindung. 

Die hierbei anfallenden Mobilfunk- und Internetkosten 
richten sich allein nach den Bestimmungen Ihres 
Mobilfunk- oder Serviceprovidervertrages. Über diese 
Kosten informiert Sie Ihr Telekommunikationsanbieter.  

8.2 Kosten von Ihnen beauftragter Assistanceleistungen 
Treffen Sie nach einer Unfallmeldung eine Verein-
barung über weitere Assistanceleistungen (z. B. 
Abschleppen des Pkw), können Ihnen Kosten ent-
stehen, wenn die Kosten nicht im Rahmen Ihrer Kfz-
Versicherung oder einer anderen Versicherung über-
nommen werden.  

9 Abweichungen von den sonstigen Regelungen der 
AKB  

9.1 Beginn unserer Leistungspflicht 
Ergänzend zur Regelung in B.1 AKB muss für den 
Beginn unserer Leistungspflicht die Registrierung des 
Unfallmeldedienstes erfolgt sein.  

9.2 Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
Die in Abschnitt D geregelten Pflichten bei Gebrauch 
des Fahrzeugs finden auf den Unfallmeldedienst keine 
Anwendung.  

9.3 Beendigung des Unfallmeldedienstes  
Wird der für denselben Pkw abgeschlossene Auto-
schutzbrief beendet, endet gleichzeitig der Unfall-
meldedienst, ohne dass Sie kündigen müssen. 

9.4 Teilkündigung des Unfallmeldedienstes  
Ergänzend zu Ihren Kündigungsrechten nach G.2 und 
unseren Kündigungsrechten nach G.3 der AKB können 
Sie und wir die Leistungen des Unfallmeldedienstes 
unabhängig vom übrigen Kfz-Vertrag zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur 
wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor 
Ablauf des Versicherungsjahres zugeht.  
Sie und wir können die Leistungen des Unfallmelde-
dienstes unabhängig vom Versicherungsvertrag zudem 
aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Wichtige 
Gründe sind beispielsweise 
- Dienste Dritter, die die Grundlage des Vertrags bil-

den, sind dauerhaft nicht verfügbar (z. B. satel-
litengestütztes Ortungssystem) oder 

- eine missbräuchliche Nutzung des Unfallmelde-
dienstes durch Sie.  



Seite 4 von 4 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG 
Besondere Bedingungen für den Unfallmeldedienst, 
Ausgabe 1. September 2018 

 

Im Falle einer Teilkündigung sind wir verpflichtet, den 
Beitrag so zu reduzieren, wie es unserem Tarif ohne 
diese Leistung entspricht. Kündigen wir, sind Sie in 
diesem Fall berechtigt, innerhalb eines Monats ab 
Zugang unserer Mitteilung die gesamte Kfz-Versi-
cherung zu kündigen. Dies gilt nicht bei einer Kündi-
gung unsererseits wegen einer missbräuchlichen Nut-
zung des Unfallmeldedienstes durch Sie.  

9.5 Nicht anzuwendende Regelungen der AKB 
Auf die Leistungen der besonderen Versicherungs-
bedingungen für den Unfallmeldedienst finden fol-
gende Regelungen der AKB keine Anwendung: 
- I. (Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt), 
- K. (Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen ein-

getretenen Umstandes). 
10 Besondere Regelungen zum Unfallmeldestecker und 

zur Unfallmelde-App 

10.1 Lieferung des Unfallmeldesteckers und Download 
der Unfallmelde-App 
Wir sind mit Abschluss des Vertrages verpflichtet, 
Ihnen einen Unfallmeldestecker zur Verfügung zu stel-
len und Eigentum daran zu verschaffen. Wir sorgen 

zudem dafür, dass für Sie die Möglichkeit für einen 
Download der Unfallmelde-App bereitsteht. Die Details 
über den Download und die Verwendung der Unfall-
melde-App finden Sie in der Bedienungsanleitung des 
Unfallmeldedienstes. Für die Unfallmelde-App gelten 
die Nutzungsbedingungen, die Sie bei Installation der 
App akzeptieren müssen.  
Den Unfallmeldestecker erhalten Sie spätestens inner-
halb von 4 Wochen nach Abschluss des Versicherungs-
vertrages, nicht jedoch vor Beginn des Versicherungs-
schutzes Ihrer Kfz-Versicherung. Der Versand des 
Unfallmeldesteckers erfolgt per Postversand. Wir lie-
fern den Unfallmelde-Stecker nur innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland. Das Versandrisiko sowie die 
Versand- und Lieferkosten werden von uns getragen. 
Lediglich im Falle eines Widerrufes tragen Sie die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung.  

10.2 Gewährleistung 
Bei Mängeln des Unfallmeldesteckers oder der Unfall-
melde-App haften wir nach den gesetzlichen Gewähr-
leistungsvorschriften. 
 


